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1. GELTUNG, ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS 

1.1
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) gelten 
für alle Lieferungen, Leistungen, Angebote und Verträge der BMI Austria 
GmbH (im Folgenden: Verkäuferin). Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Kunden oder Dritter finden in Ermangelung einer ausdrücklich ver-
einbarten Einbeziehung in das Vertragsverhältnis keine Anwendung, 
auch wenn die Verkäuferin ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widerspricht. 

1.2
Angebote der Verkäuferin sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bes-
timmte Annahmefrist enthalten. 

1.3
Bestellungen oder Aufträge seitens des Kunden müssen ebenso wie alle 
einseitigen vertraglichen Anzeigen und Erklärungen schriftlich erfolgen, 
um wirksam zu sein. Die Verkäuferin ist berechtigt, Bestellungen oder 
Aufträge in Form einer Auftragsbestätigung oder durch Übersend-
ung der Ware anzunehmen. Der Inhalt der Auftragsbestätigungen der 
Verkäuferin ist vom Kunden zu prüfen und verpflichtet diesen zur un-
verzüglichen Rüge von Abweichungen zu der von ihm übermittelten 
Nachricht, widrigenfalls das Geschäft mit dem von der Verkäuferin be-
stätigten Inhalt zustande kommt.

1.4
Angaben der Verkäuferin zum Gegenstand der Lieferung oder Leis-
tung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und technische Daten, Produktbeschreibungen, Prospekte und tech-
nische Merkblätter einschließlich Montageanleitungen und Proben der 
Erzeugnisse) sowie Darstellungen desselben (z. B. Zeichnungen und 
Abbildungen) gelten nur annähernd, soweit nicht anderweitig explizit 
festgelegt oder vereinbart. Sie sind keine garantierten Beschaffenheits-
merkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Liefe-
rung oder Leistung. 

1.5
Die Beratung durch die Verkäuferin in Wort und Schrift ist soweit nicht 
anderweitig explizit festgelegt oder vereinbart unverbindlich und be-
freit den Kunden nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre 
Eignung oder etwaige Unstimmigkeiten. Dies gilt auch dann, wenn die 
Lieferung für einen bestimmten Zweck allgemein empfohlen wird. Die 
Mitarbeiter der Verkäuferin sind nicht berechtigt, Abmachungen zu tref-
fen, die von diesen Geschäfts- und Lieferbedingungen oder Listenprei-
sen abweichen. Diesbezügliche Absprachen bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung der Verkäuferin.

1.6
Der Kunde hat, sofern er Bedenken gegen oder Zweifel an der Richtigkeit 
der ihm von der Verkäuferin zur Verfügung gestellten Unterlagen oder 
Informationen hat, die Verkäuferin hiervon unverzüglich zu benachrich-
tigen, um die Bedenken oder Zweifel zu klären. 

2. LIEFERUNG UND LIEFERFRISTEN,
GEFAHRÜBERGANG, ANNAHMEVERZUG

2.1
Die Lieferungen erfolgen ex works (Incoterms 2020) ab Werk oder 
Auslieferungslager, sofern nicht in der Preisliste oder anderswo eine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Sollten abweichende Ver- 

einbarungen getroffen sein, gelten ergänzend die Allgemeinen Öster-
reichischen Spediteurbedingungen (AÖSp). 

2.2
Von der Verkäuferin in Aussicht gestellte Fristen und Termine gelten 
stets nur annähernd und vorbehaltlich rechtzeitiger Selbstbelieferung, 
es sei denn, es ist ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
zugesagt oder vereinbart worden. Sofern Fristen oder Termine verein-
bart wurden, beginnen sie mit dem Datum der endgültigen und vollstän-
digen Auftragsbestätigung. Fristen und Termine sind eingehalten, wenn 
die Ware von der Verkäuferin ab Werk oder Auslieferungslager frist-
gemäß versandbereit gehalten wird. 

2.3
Ist die Beistellung von Behältnissen durch den Kunden vereinbart, müs-
sen dessen Behältnisse rechtzeitig und kostenfrei bei der Lieferstelle 
der Verkäuferin eingehen. Zur Prüfung, Reinigung oder Reparatur der 
Behältnisse ist die Verkäuferin nicht verpflichtet, jedoch auf Kosten des 
Kunden berechtigt. 

2.4
Die Verkäuferin ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn (i) die Teillieferung 
für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks ver-
wendbar ist, (ii) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-
stellt ist und (iii) dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand 
oder zusätzliche Kosten entstehen.

2.5
Die gelieferte Ware darf vom Kunden nur unverändert in Originalver-
packung weiterverkauft werden. 

2.6
Zum vereinbarten Liefer- oder Leistungstermin nicht abgenommene 
Waren werden für die Dauer von maximal 8 Wochen auf Gefahr und 
Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu tra-
gen. Gleichzeitig ist die Verkäuferin berechtigt, auf Vertragserfüllung 
zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle 
einer Verwertung gilt eine Vertragsstrafe von 10 % des Warenwertes 
(exkl. USt) als vereinbart. 

3. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

3.1
Sofern keine anderweitigen Preise zwischen Verkäuferin und Kunde 
schriftlich vereinbart wurden, gelten die gültigen Listenpreise der 
Verkäuferin. Die von der Verkäuferin für eine Bestellung bestätigten 
Preise gelten ausschließlich für diese Bestellung.

3.2
Die Verkäuferin ist berechtigt, jederzeit mit sofortiger Wirkung teilweise 
oder vollständig ihre Preise zu erhöhen.

3.3
Wenn sich die Preiserhöhung aus der Entwicklung ihrer festen und/
oder variablen Kostenbestandteile (z. B. Löhne und andere Sozialver-
sicherungsbeiträge, Materialkosten, Verarbeitungskosten, Energie-
kosten, Wechselkursschwankungen usw.) ergibt, besteht das Recht 
zur Preiserhöhung nach entsprechender Information des Kunden auch 
für den Fall, dass die Preiserhöhung zwischen dem Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses und dem Zeitpunkt der ganzen oder teilweisen Lieferung 
der Produkte wirksam wird. In diesem Fall gelten die bei Lieferung gülti-
gen Preise der Verkäuferin.

3.4
Beruht die Preiserhöhung in den Fällen des 3.3 auf anderen als den in 
Ziffer 3.3. genannten Gründen, gilt Ziffer 3.3 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der Kunde bei einer Erhöhung der Preise von im Mittel 
mehr als 5 % berechtigt ist, innerhalb von 14 Tagen nach Information 
vom Vertrag zurückzutreten.
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3.5
Für Verträge mit mehreren Lieferzeitpunkten gelten für Einzellieferun-
gen, die nach einer Erhöhung der Preise liegen, die vorgenannten Ziffern 
entsprechend. 

3.6
Die Preise verstehen sich in Euro und exklusive der jeweiligen gesetzli-
chen Umsatzsteuer und gegebenenfalls anderer anfallender Steuern, 
Abgaben oder Gebühren jeglicher Art, die von einer staatlichen Behörde 
auf vom Kunden zu zahlende Beträge erhoben werden. Die Preise basie-
ren auf Lieferung ab Werk oder ab Auslieferungslager (Incoterms 2020). 
Jegliche Transportkosten und Bearbeitungsgebühren einschließlich 
eventueller Hochkrananlieferung, Verpackungen und Kosten einer 
eventuell notwendigen Ladungssicherung sowie unter Umständen vom 
Kunden gesondert gewünschten Transportversicherung sind in den Lis-
tenpreisen nicht enthalten, sondern werden berechnet und in die Rech-
nung aufgenommen.

3.7
Rechnungen sind nach Erhalt innerhalb von vierzehn Tagen ohne Abzug 
zur Zahlung fällig.

3.8
Die Aufrechnung mit von der Verkäuferin bestrittenen und nicht 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist aus-
geschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus anderen 
Rechtsgeschäften. 

4. EIGENTUMSVORBEHALT 

4.1
Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis 
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur vollständi-
gen Bezahlung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen 
Forderungen der Verkäuferin gegen den Kunden aus der zwischen den 
Vertragspartnern bestehenden Geschäftsbeziehung bleibt das von 
der Verkäuferin an den Kunden gelieferte Liefergegenstand Eigentum 
der Verkäuferin (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Der Liefergegen-
stand sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an seine Stelle 
tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend 
„Vorbehaltsware“ genannt. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die 
Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Ver-
lustes oder der Verschlechterung. 

4.2
Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordent-
lichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiter-
veräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte – bei 
Miteigentum der Verkäuferin an der Vorbehaltsware anteilig entspre-
chend dem Miteigentumsanteil – zahlungshalber ab. Gleiches gilt für 
sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten 
oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Ver-
sicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei 
Verlust oder Zerstörung. Die Verkäuferin ermächtigt den Kunden wider-
ruflich, die an die Verkäuferin abgetretenen Forderungen im eigenen 
Namen einzuziehen. Die Verkäuferin darf diese Einzugsermächtigung 
nur im Verwertungsfall widerrufen. Der Kunde ist verpflichtet, diese Ab-
tretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzugs 
des Kunden ist die Verkäuferin berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, 
die der Kunde der Verkäuferin bekannt zu geben hat, von der Abtretung 
zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen. 

4.3
Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für die Verkäufe-
rin. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer , Wasser  und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert entsprechend der Preisliste zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

4.4
Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferten Waren zugunsten Dritter ist ohne Zustim-
mung der Verkäuferin unzulässig. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware 
zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie auf das Eigen-

tum der Verkäuferin hinweisen und die Verkäuferin unverzüglich über 
die einzelnen Umstände des Zugriffs informieren. Entstehende In-
terventionskosten trägt der Kunde. Saldoanerkennung berührt den 
Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel 
oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung. Falls die 
Verkäuferin von ihrem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müs-
sen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund 
des Eigentumsvorbehalts zurückgenommenen Waren unter Berück-
sichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie den sonstigen 
Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % 
des Fakturenwertes. Der Kunde verpflichtet sich, die Verkäuferin vor 
Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir un-
ter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende 
Waren übernehmen können.

4.5
Tritt die Verkäuferin vom Vertrag zurück oder kündigt die Verkäuferin 
den Vertrag (Verwertungsfall), ist sie berechtigt, die Vorbehaltsware 
heraus zu verlangen. Der Kunde wird nach entsprechendem Heraus-
gabeverlangen der Verkäuferin in diesem Fall die Vorbehaltsware ent-
weder auf seine Kosten zurücksenden, die Vorbehaltsware zur Abhol-
ung durch die Verkäuferin bereitstellen oder der Verkäuferin Zutritt zu 
seinen Räumlichkeiten ermöglichen, damit die Verkäuferin die Vorbe-
haltsware kennzeichnen und aussondern kann, bis der Verkäufer die 
reservierte Ware abholen und zurücknehmen kann. 

4.6
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Ver-
wertungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten 
und zu veräußern 

4.7
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, 
dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von der Verkäufer-
in als Herstellerin erfolgt und die Verkäuferin unmittelbar das Eigentum 
oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt 
oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbe-
haltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaf-
fenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der 
neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigen-
tumserwerb bei der Verkäuferin eintreten sollte, überträgt der Kunde 
bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Mitei-
gentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an die Verkäufe-
rin. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen 
Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit die 
Hauptsache ihm gehört, der Verkäuferin anteilig das Miteigentum an der 
einheitlichen Sache in dem in diesem Absatz genannten Verhältnis. 

4.8
Die Verkäuferin wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle treten-
den Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der 
gesicherten Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der 
danach freizugebenden Gegenstände liegt bei der Verkäuferin.

 
5. GEWÄHRLEISTUNG 

5.1
Die Verkäuferin gewährleistet, dass die Produkte die Beschaffenheit 
aufweisen, wie sie insbesondere in den Produktbeschreibungen der 
Verkäuferin, die dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in 
gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden, be-
schrieben ist. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die 
aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesse-
rungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile und, soweit sie für einen durchschnittlichen Kunden als 
zumutbar angesehen werden können, Änderungen in Form, Farbe und/
oder Gewicht sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum ver-
traglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

5.2
Nicht von der Gewährleistung gemäß Ziffer 5.1 erfasst ist eine umfas-
sende Resistenz der Produkte gegen plötzliche, von außen einwirkende 
Ursachen jeglicher Art, insbesondere eine Resistenz gegen Hagelkörner 
jeglicher Intensitätsklassen. Von der Gewährleistung erfasst ist lediglich 
eine Resistenz gegen Hagelkörner kleinerer Intensitätsklassen. 



5.3
Zusätzliche Garantien bestehen nur bei einer gesonderten Vereinba-
rung, die Inhalt und Reichweite der Garantie unabhängig von diesen AGB 
und den gesetzlichen Rechten des Kunden regelt. 

5.4
Für öffentliche Äußerungen Dritter (z. B. Werbeaussagen) übernimmt 
die Verkäuferin keine Haftung, es sei denn es wurde zwischen Verkäufer 
und Kunde ausdrücklich vereinbart.

5.5
Auf Verlangen der Verkäuferin ist ein beanstandeter Liefergegen-
stand frachtfrei an die Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter 
Mängelrüge vergütet die Verkäuferin die Kosten des günstigsten Ver-
sandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der 
Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs befindet.

5.6
Im Übrigen sind Proben des beanstandeten Produkts (bei dem Kunden 
vorhandenen Originalreststücke der Verarbeitung oder dem Weiter-
versand zugrundeliegenden Lieferung der Verkäuferin) auf Kosten des 
Kunden einzusenden. 

5.7
Bei Sachmängeln ist die Verkäuferin innerhalb angemessener Frist nach 
ihrer Wahl zunächst zur Verbesserung oder zum Austausch verpflichtet 
und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens kann der Kunde vom Ver-
trag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Sofern der 
Mangel auf einem Verschulden der Verkäuferin beruht, kann der Kunde 
Schadenersatz für seine begründeten und direkten Schäden verlangen. 

5.8
Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die die Verkäuferin aus li-
zenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird 
die Verkäuferin nach ihrer Wahl ihre Gewährleistungsansprüche gegen 
die Hersteller für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den 
Kunden abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen die Verkäuferin 
bestehen bei derartigen Mängeln nur, wenn die gerichtliche Durchsetzu-
ng der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller erfol-
glos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

5.9
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung der 
Verkäuferin den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern 
lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung ent-
stehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

5.10
Die Mängelhaftung entfällt für Schäden, die durch ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetrieb-
setzung durch den Kunden oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte 
bzw. nachlässige Behandlung, Folgen unsachgemäßer und ohne unsere 
Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten des Kunden oder Dritter verursacht werden.

5.11
Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann 
der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn die Verkäuferin die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Rücktritt oder Kündigung müssen 
schriftlich erklärt werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen. 

6. LIEFERANTENREGRESS 

6.1
Werden die gelieferten Gegenstände von dem Kunden an einen Dritten 
weiterverkauft, so gelten allfällige Ansprüche des Kunden auf Mängel-
behebung gem. Punkt 5.7 (Austausch oder Verbesserung) mit der der 
Maßgabe, dass der Kunde von der Verkäuferin die Art der Mängelbe-
hebung verlangen kann, die er seinem Abnehmer im Einzelfall schuldet. 
Hat der Kunde ein vertragliches oder ein gesetzliches Recht, seinem 
Abnehmer wegen unverhältnismäßiger Kosten die Mängelbehebung 
zu verweigern, nicht ausgeübt, beschränkt sich die Verpflichtung der 
Verkäuferin zum Ersatz der Aufwendungen des Kunden auf eine an-
gemessene Preisminderung der an den Kunden gelieferten Ware, Der 

Kunde ist berechtigt, diesen Mängelbehebungsanspruch an seinen Ab-
nehmer abzutreten, jedoch nur erfüllungs  oder/und sicherungshalber, 
d. h. unbeschadet seiner eigenen Forthaftung gegenüber seinem Ab-
nehmer. Eine Abtretung an Erfüllungs statt ist unwirksam. Das Recht der 
Verkäuferin, diese Mängelbehebung unter den gesetzlichen Vorauss-
etzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

6.2
Gewährt die Verkäuferin eine Materialgarantie, unmittelbar zu Gunsten 
des Endabnehmers der Lieferkette, so sind hiervon abweichende, in-
haltlich weitergehende Gewährleistungsansprüche des Kunden aus-
geschlossen, insbesondere der Anspruch des Kunden auf Ersatz der 
Aufwendungen, die er im Verhältnis zu seinem Abnehmer zu tragen hat.

7. SCHUTZRECHT 

7.1
Die Verkäuferin steht nach Maßgabe dieser Ziffer dafür ein, dass der 
Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-
rechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertrag-
spartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber 
Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht 
werden.

7.2
In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht 
oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird die Verkäuferin nach ihrer 
Wahl und auf ihre Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder 
austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Lie-
fergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen 
erfüllt, oder dem Kunden durch Abschluss eines Lizenzvertrages das 
Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt der Verkäuferin dies innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Ver-
trag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern.

7.3
Bei Rechtsverletzungen durch von der Verkäuferin gelieferte Gegen-
stände anderer Hersteller wird die Verkäuferin nach ihrer Wahl ihre An-
sprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Kun-
den geltend machen oder an den Kunden abtreten. Ansprüche gegen 
die Verkäuferin bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieser Ziffer 
nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, 
beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

7.4
Die Verkäuferin behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen 
von ihr abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berech-
nungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände 
ohne ausdrückliche Zustimmung der Verkäuferin weder veröffentli-
chen, vervielfältigen oder Dritten zugänglich machen, noch für einen 
anderen als für den vereinbarten Zweck benutzen. Er hat auf Verlan-
gen der Verkäuferin diese Gegenstände vollständig an die Verkäuferin 
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn 
sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 
führen.

8. HAFTUNG 

8.1
Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in 
diesen AGB nichts anderes geregelt ist, haftet die Verkäuferin nur für 
den Ersatz von Schäden, die sie grob fahrlässig oder vorsätzlich verur-
sacht hat. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit 
dem Vertragswert, maximal jedoch mit der Summe, die durch die Be-
triebshaftpflichtversicherung der Verkäuferin gedeckt ist, beschränkt. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Ersatz von Per-
sonenschäden.

Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unter-
bliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden 
aus Ansprüchen Dritter sowie für Schäden, die durch ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder 



nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind, haftet die 
Verkäuferin nicht.

8.2
Falls die Verkäuferin den Kunden berät und die Beratung nicht Teil des 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs der Verkäuferin ist, erfol-
gt dies unverbindlich und kostenlos. Das Vertrauen des Kunden in die 
Richtigkeit der Angaben ist nicht geschützt.

8.3
Eine weitergehende Haftung der Verkäuferin besteht nicht. 

9. HÖHERE GEWALT

9.1
Ist eine Partei infolge eines Ereignisses, das bei vernünftiger Betrach-
tung ihrer Kontrolle entzogen ist, ganz oder teilweise nicht in der Lage, 
die ihr gemäß dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen 
(ins besondere wenn die Verkäuferin die Produkte nicht liefern kann 
oder es zu Lieferverzögerungen kommt) („höhere Gewalt“), so ist die 
die höhere Gewalt erleidende Partei solange und insoweit von der Er-
füllung befreit, wie ein solches Unvermögen anhält, vorausgesetzt, die 
entsprechende Partei hält sich an die Bestimmungen dieser Ziffer. Die 
von höherer Gewalt betroffene Partei hat der anderen Partei das Vor-
liegen höherer Gewalt so bald wie bei vernünftiger Betrachtung möglich 
schriftlich mitzuteilen. Die durch höhere Gewalt behinderte Partei hat 
alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die Auswirkungen der 
höheren Gewalt zu mildern. Das Versagen von mechanischen Anlagen, 
Computerhardware und/oder Telekommunikationseinrichtungen oder 
von Software, Stromausfälle, Änderungen der einschlägigen Gesetze, 
Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Kosten und/oder 
der Bedingungen für die Lieferung von Rohmaterialien sowie Streiks und 
sonstige Arbeitskampfmaßnahmen der Mitarbeiter oder Vertreter der 
Verkäuferin (oder der mit der Verkäuferin  verbundenen Unternehmen 
oder von deren Vertretern) sowie Pandemien gelten in Bezug auf die 
Verkäuferin als höhere Gewalt. 

9.2
Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern bzw. verschieben 
sich die Liefer  oder Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.

10. DATENSCHUTZ

10.1
Die Verkäuferin und der Kunde sind verpflichtet, die Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes (DSG), der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)12 sowie allfällige weitere gesetzliche Geheimhaltungsver-
pflichtungen einzuhalten.

10.2
Die Verkäuferin verarbeitet zum Zweck der Vertragserfüllung die dafür 
erforderlichen personenbezogenen Daten. Die detaillierten daten-
schutzrechtlichen Informationen (Datenschutzmitteilung) gem. Art 13 ff 
DSGVO finden Sie auf unserer Website unter www.bmigroup.com/at/
datenschutzerklaerung.

10.3
Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche erforderliche datenschutzrecht-
liche Maßnahmen, insbesondere jene im Sinne der DSGVO zu treffen 
(z. B. Einholung der Zustimmungserklärung der Betroffenen), sodass die 
Verkäuferin die personenbezogenen Daten zur Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses verarbeiten darf.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

11.1
Werden der Verkäuferin im Rahmen von Geschäftsbeziehungen von 
dem Kunden Informationen zur Verfügung gestellt, gelten diese nicht 
als vertraulich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich ver-
einbart ist.

11.2
Die Verkäuferin hat ihre Verpflichtung zur Rücknahme von Verpackun-
gen an die BonusHol-System übertragen. 

11.3
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

11.4
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien un-
terliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des Internationalen 
Privatrechts und des Überein kommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf. 

11.5
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird gem. § 104 JN ausdrück-
lich die Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden ordentlichen 
Gerichtes am Standort der Verkäuferin vereinbart.

11.6
Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen vertraglichen Verein-
barungen einschließlich dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform, soweit gesetzlich keine weitergehende Form gefordert ist. 
Die Übermittlung des Originals durch Fax oder digitale Kopie (E-Mail) 
sowie Briefwechsel wahrt die Form.

11.7
Erfüllungsort ist der Sitz der Verkäuferin.

11.8
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer 
Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirk-
same, ungültige und/oder nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/
oder nichtig gewordene) Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, 
die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung 
der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig 
– entspricht.

Stand Jänner 2024
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